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Der strafrechtliche Gewaltbegriff 
in rechtsvergleichender Sicht* **
Coercion as a  Criminal Law Concept in Comparative Law Perspective
CanCANPOLAr

ZUSAMMENFASSUNG
Dio Gewaltanwendung wird im Strafgesetzbuch auf unterschiedliche Weise sankti
oniert Diejenigen Delikte, haderen Tatbestand die Gewalt ausdrücklich Erwähnung 
findet, sind vom Gesetzgeber nicht in einem einheitlichen Abschnitt zusammenges- 
tellt. Dieser rein äußerliche Umstand lasst schon erkennen, dass dem Gewalttätigen 
die verschiedensten Reehtsgüter als Zielpunkte seiner Angiiffc dienen. In diesem 
Zusammenhang kann die Gewalt gegen die Person oder Sachen eingesetzt werden. 
Aufgrund dieser vielfältigen Verwendung des Gowahhcgriffs im Strafrecht ist es 
wichtig, den Umfang des Gewaltbegriffo zu bestimmen.
Mit dem Gewaltbegriff ward in diesem Beitrag ein Gmndsatzproblem des Strafrechts 
behandelt das gerude nichts au Aktualität verloren hat. Tn rechtsvcrgleichender 
Sichtweise wird unter Berücksichtigung des deutschen. türkischen, österreichisc
hen und schweizerischen Strafrechts sowohl die Entwicklung des Gewaltbegrifly in 
Rechtsprechung als auch die Auffassungen in der literatür analysiert. In diesem Zu
sammenhang werden insbesondere weieheustellendc Entscheidungen des BVerfG 
(Bundesverfassungsgericht) sowie des BGH (Bundesgerichtshof) berücksichtigt. 
Der Beitrag wird mit einer eigenen Bestimmung des Gewaltbcgrlffs abgeychlosscn.
Schlüwjchvörtcr: Der Gewaltbegriff, Gewalt gegen die Person, nötigende Gewalt, 
Gewalt als Ent.schnldigungsgnmd, Gewalt als körperliche Zwangswirkung.

ABSTRACT
The coercion is sanctioned İ d  different ways in the Criminal Code. Those offenses are not 
compiled in a single section. This purely eiternd cireumsUncc already shows that Lhc 
perpetrator uses a wide variety of legal interests as targets for his attacks. In this context 
the coercion can be used againsl the person or property. Because of this diverse use of 
the term in criminal code, it is important to determine the scope of the term coercion.
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The subject of this article is tire term of coercion, a fundamental problem of cri
minal law, which lias lost none of its actuality. From a comparative perspective, 
taking into account German, Turkish, Austrian and Swiss criminal law, both the 
development of the term of coercion in jurisprudence and the perceptions in the li
terature are analyzed. In this context, decisions of the Federal Constitutional Court 
of Germany and the Federal Court of Justice of Germany are particularly taken into 
account. The Article ends with its own definition of the coercion.
Keywords: The Concept of Coercion, Coercion Against Person, Compulsion and 
Coercion, Coercion as an Excuse, Coercion as a Physical Force.

Einleitung
Die Gewaltanwendung wird im Strafgesetzbuch auf unterschiedliche We

ise sanktioniert. Auf einer Seite enthalten viele Straftaten den Gewaltbcgriff 
als Tatbcstandselcment (§112-13115 trStGB) oder als erschwerender Ums
tand (§116/4 trStGB), auf der anderen Seite erscheint die Gewalt als eine 
eigenständige Straftat, wenn sie für Zwangszwecke -zur Handlung, Duldung 
oder Unterlassung- angewendet wird (^Nötigung Ş108 trStGB, §240 dStCB). 
Ferner wird die Gewalt als ein Entschuldigungsgrund betrachtet, wenn unter 
Druck der Gewaltanwendung ein erzwungenes Verhalten begangen wird.

Aufgrund dieser vielfältigen Verwendung des Gewaltbegriffs im Strafrecht 
ist cs schwierig, aber sehr wichtig, den Gewaltbegriff zu definieren. In diesem 
Zusammenhang werden wir versuchen, den Gewaltbegriff in rechtsvergleic
hender Sicht zu definieren.

I. Die Gewalt als ein Alllagsbegriff
Die Gewalt als ein Alltagsbegriff ist mehrdeutig. Im türkischen Wörterbuch 

wird die Gewalt als Zwang definiert, der auf einer Kraft oder einem sonsti
gen Verhalten beruht1. Obwohl das türkische Wort "cebir” im Wörterbuch 
als „Autorität, Macht“ gedeutet wird, besagt es im Bereich des Strafrechts 
ausschließlich die „Gewalt“.

Die deutsche etymologische Betrachtung ergibt, dass “Gewalt“ mit dem 
Verb “walten” (wal=lateinisch von dem Word valere stammt)1 2 3 4 stammverwandt 
ist. Dieses Verb bedeutet die befu.gte oder unbefugte Macht, deren Walten et-

1 Körperverletzung ur.d Nötigung unterscheiden sich in Bezug auf die Anweciduugszweckc der 
Gewalt. Reine Gewaltanwendung reicht für cic Körperverletzung aus, aber die Nötigung ver
langt Zwangszweck{Muhmut Kora, yaym a  Cfträm/erv, Ankara, 200?;, s. 142).

2 Türk Hukuk 3. Baskı, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 199', S- 4^. 47-
3  Emst Winkler, Der Begriff der Gewalt im StraßechX. Breslau, ıycıS. &. ı; Rainer Keller, Straf

rechtlicher Gewaltbegriff und Staatsgewalt. Stm ffechtticke Abfzandlui\gen, Neue Folge-Baud 
45, Duacker I (umblot, Berlin, 19S2, s. S7; Eva Maria Schuster, Moria Schäfer Hohmarm. Werner 
Müller Geib, Cfeiuuk Jjfne intiriUs^ipKTiäreBetraehtarig, EOS Verlüg, S:. Ottilien, 2009, s. l?.
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was sieb fugen muss, und die zwingende Ausübung und Anwendung soleber 
Macht*. Die Machtkomponente des Gevvaltbcgriffe scheint von daher die altere 
Wortbedeutung zu sein.

Macht ausdrückliche Gewalt hängt mit dem lateinischen Wort "potentia” zu
sammen, das von dem Verb posse abgeleitet ist., was ins Deutsche als ''können, 
vermögen, imstande sein" übersetzt wird'.

II. Die Gewalt als ein strafrechtlicher Fachbegriff

A. Allgemeines
Die "Gewalt” als ein strafrechtlicher Fachbegriff ist einer der umstrittens

ten1*, meist diskutierten und am kontroversesten behandelten Rechtsbegriffe 
des Strafrechts und auch heutzutage weit von vollständiger Klarheit entfernt4 * 6 7 8 9.

Weder das türkische noch das deutsche Strafgesetzbuch enthalten eine De
finition von Gewalt*. Dies kann aber nicht als eine Mangel angesehen werden, 
weil die einzelnen Delikte im besonderen Teil nicht nach den Begriffen, son
dern im Wesentlichen nach dem verletzten Rechtsgut aufgebaut sind.

Nach einer Ansicht* könnte eler Grund, dass der Gesetzgeber die Gewalt 
nicht definiert hat, darauf zurückgeführt werden, dass sieh die Gewalt dem 
Wortsinn nach bereits auf Zwang bezieht. Im deutschen Strafecht, entgegen 
der Gewalt, der indirekten Definition der Bedrohung fein empfindliches Übel= 
§240 dStGB), ist die Unterscheidung zwischen diesen beiden Mitteln der Noti-

4 Ludwig F. Heim.«-.'. Der Begriff der Gemalt im Reichssüxifrecht, ßeralau. 189.5, Şı. s. 1.
.=» Schuster, Schilfer Iluhraanr, Müller Ge b, 5. 18.
6 Feier Callies, Der Begriffner Gewalt im  Sfjstemsptsommenltong der Straftat bestände, 1974. s- 3; 

Alfred Bergmann. Dos Unrecht der Xötigung (§240 StGB), 1983,6. (İ4: Volker Krey, "Zum Gewalt- 
begrift'im Strafrecht", fr: Was ist Gewalt? Band I (Volker Krey-Friedhelm Neidhart], 1986, Rn.^rv 
Arndt Sinn. Die Nötigung im System ties heutigen Strqfi-echts, Nomos. Bad.er.-Bac.cr., aouo, s. 
150; Reinhart Maurach, Friedrich Christian Schroedcr, Manfred Maiwald, Strafrecht Besonderer 
Teil, Teil Baud I, lü., neuebearbeitete Auf)., C.F Müller, 21X19, §-3. Rn-—; Ar.idt Situ). "Die Nüü- 
%un%f .JuSaoog.s. 580; Georg Küpper, Sfrcr/rechl Besonderer Teil!, zweite, neubeaibciteteAufl., 
Springer, 2001, $?„ Rn.36; Volker Krey, Uwe tlellmajm, Manfred Heinrich, Slrqfrecht besonde
rer Teil Band f, 15., völlig neubetutxilele Auf]., Kohlhunoiev, 202i, Rj'.^ah; Wolfgang Joecks, 
Strafgesetzbuch -S tudm kom m en to i^& w , 10. Aufl.. (XH. Beck. München. 20.2. Rn.12, $. 47a; 
Diskussion*:! auf der Begriff der Gewalt erstreckt sich auf römisch« Recht (Bernd von Heintschel 
Heinegg, Die Gewalt als Nötigungsmittel im Strafrecht, 1975, s. 2]; Akulich im österreichischen 
Rcc.it (Jörg Rchberg, Niklaus Schmid. Andreas Doratsch. Strafrecht Ul (Delikte gegen den Ein
zelnen). Achte, teilweise ucu bearbeitete Auflage. Sc.iu.tcss, Zurich. 2003, §.52, &. 363.).

7 Andreas lluhn, Nötigende Gewalt mit und gegen Sachen, Nomos, Buden und Bilder., 2007, s. 1.
8 ln Bezua auf e;is deutsche Strafgesetzbuch siehe auch F.mst T-äger, Ge-haid Allvater, §240, in: 

leipziger Kbiwmenfm*, Sechster Band, n .  Aufl., De Gmyter Recht, Berlin. 2005, Ru.34; Hog er 
Matt, Joachim Rcnrikowskl. StGB Kiowtnrenfor, §2411, Fra.iz Vahlen. München. 2013, R11.14.

9 Robert Seiler, ‘Die Ccvvalt als Mittel zur Nötigung", in: Pestschrift fü r  Franz Failin zum 80. 
Geburts tug, Mur.zsche Verlags- und University tsbuehhaadlung. Wien, 1989. s. 383.

J v n a  r  s \rx  ‘d e J w  j v .u ^ t .  S ttcc r\w>?f})ffixr‘7ijX»
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gimg (Gewalt und empfindliches Übel) nicht schwer festzustellen10.

Obwohl die Definition der Gewalt im türkischen StGB nicht enthalten ist, 
wird die Gewalt in der Begründung zum Artikel ıofi trStGB, der die Nötigung 
regelt, definiert als „durch die Anwendung physischer Macht gegen eine Per
son, um eine zwingende Wirkung a u f den Willen und das Verhalten von ihm 
oder einem Dritten zu erzeugen.“

Nach M idier' können Wörter mehrdeutig sein. Diese Tatsache hat rech
tlich die Gefahr der Unklarheit zur Folge, wenn die Bedeutung des alltäglichen 
Sprachgebrauchs auf das juristische Gebiet unwillkürlich übernommen wird. 
Diese Gefahr kann nicht vollständig beseitigt werden, auch wenn man heute 
die strafrechtliche und alltagsbegriffliche Bedeutungen der “Gewalt11 weitge
hend voneinander zu unterscheiden vermag.

Nach einer Meinung bedeutet der Begriff der Gewalt eine Macht zu haben 
und diese Art von Macht zu nutzen. Während sich das Konzept der Gewalt im 
dynamischen Sinn auf die Anwendung von Macht bezieht, die jeden Widerstand 
ausschließt, bezieht sich es im statischen Sinn auf den Besitz von jener Macht". 
In diesem Sinne übt Gewalt, wer seine tatsächliche Überlegenheit oder rechtlic
he Befugnis einsetzt, um den von einem Menschen (Gewalt gegen die Person) 
oder einer Sache (Gewaltgegen Sachen:*) ausgehenden Widerstand zu brechen. 
So kann man jemand mit Gewalt dazu zwingen, etwas zu tun, was er nicht tun 
möchte oder man kann eine verschlossene Tiir mit Gewalt aufbrechen'4.

Im deutschen Strafrecht heißt Gewalt nach der herkömmlichen und im Grund
satz bis heute aufrechterhaltenen Begriffsbestimmung die Entfaltung physischer 
(körperlicher) Kraft, um den Angegriffenen zu einem von ihm nicht gewollten Ver
halten durch Beseitigung eines tatsächlich geleisteten oder zu erwartenden Widers
tandes zu zwingen1-'. Das StGB kennt aber in den Körperverletzung^- und Tötung
sdelikten auch die Gewalt ohne Zwang (hspw. §S6 trStGB, §>üi, 124, j25 dStGB).

xu Seiler, s. .-jS.-j.
11 Kurt Müller, Geivull and verwandte Begriffe im P.ekhsstru/yeset'buehe. Juristische Verlags

buchhandlung D r.jur. Frensdorf, Berlin, 1913, s. ?.
12 Beispielsweise ein Kind hat beim .Spie’ mir einer Katze diese nicht 'in  der Gewa t", wohl aber 

diese eine Maus, mit welcher .sie spielt (Otto Boeckmaim, "Was ist Gewalt?". .17.198 6, s. 1050.
13 Die Anwendung von Gewalt gegen Sachen irr. türkischen Strafrecht stellt die Sachbeschädigung 

dar (trStGB §1.501. Für Einzelpersonen kann eine solche Gcxvak die Bedrohung verursachen, 
indem sic ihre Anwendungen erschrecken (Faruk Erem, *C gzu Hukukundu Cebir Kavramı1', 
Yury dug Derg ist, C.16, Oer.k-Nisan tçKıû, Snyt 1-2, e. <jz). Laut Under, muss ein solches Ver
hake)) erne Wirkung auf das Opfer haben, am  als Gewalt betracli.el <u werden. (Ayhau Ö n d e r, 
TYJrfc Cew thib ika  Orel Hükümler, 2. Bas., İstanbul, 1987, 3. 389).

14 Klaus Dietel Knödel, Der Begriff der Gewalt im Stra f recht. C.H. Beck'sche Verlag&buchhand- 
lur.g, Müncher.-Berb'n, 19Ü2. s. 3.

13 Trüger/Alrvater, §240. Rn.?.

İSîjntul hbdpclÛrl'.'jrjite:'YiMvtwl ter ierrK
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l)cr Zwang gegenüber einem 'her ist juristisch nicht völlig bedeutungslos, 
solidem kann er in einzelnen Fällen juristische Erheblichkeit gewinnen: so 
etwa, wenn ein Tier zur Übermittlung einer Willenserklärung benutzt wird (als 
‘ Bote"), so wenn einem gezähmten Tier das Zurückkehren an den ihm bes
timmten Ort abgewohnt wird, oder wenn ein Tier als Werkzeug für ein Delikt 
dient, besonders wenn dabei die 11 a flung des Tierhalters in Frage kommt. Kann 
man so die Möglichkeit juristisch erheblichen Zwanges auf Tiere nieht leugnen, 
so ist doch nicht zu verkennen, dass diese Einwirkungen sporadischen Charak
ter tragen, und durchaus nicht dem Zwang gegenüber Menschen parallelisiert 
werden können. Kur beim Menschen kommt der Frage nach dem Zwang eine 
zentrale Bedeutung zu. Für eine systematische Untersuchung über die Leine 
vom Zwange kommt als Objekt des Zwanges lediglich der Mensch in Betracht1*.

B. Entwicklung des strafrechtlichen Gewaltbegriffs

Nach Krey ist es möglich, die Entwicklung des Gewaltbegriffs im deutschen 
Strafrecht in drei Phasen zu bewerten17. Unter Berücksichtigung dieser Phasen 
werden wir versuchen, die Entwicklung des Gewaltbegriffs in rechtsvergleic
hender Sicht aufzuzeigen.

l .  Erste Phase: Gewalt als körperliche Kraft

Deutsches Reich Gericht (RG) hat sich in seiner Rechtsprechung auf eine 
Gewalt-Definition bezogen, die sich an der körperlichen Kraft des Taters ori
entierte'*: "Durch Anwendung körperlicher Kraft erfolgte Beseitigung eines 
tatsächlich geleisteten oder bestimmt erwarteten und deshalb von vornherein 
durch Körperkraft zu unterdrückenden Widerstandes"1”.

Danach war Gewalt der körperlich (physisch) vermittelte Zwang, wobei die 
Körperlichkeit des Zwanges nach dem Angriffeverhalten des Täters bestimmt 
wurde, nicht nach der Auswirkung auf das Opfer*0.

Weiterhin lehnte das RG ab, in der xAnwendung von Hypnose eine nötigende 
Gewalt zu sehen*1.

:6 F. K. Neuhecker, Zutang und Nntxtand in vecht&ticrgleichcnder Darstellung. Band I, Grundla
gen, Der Zwang im öffentlichen Recht. Leipzig. 1910. s. 1.

-7  Krcy.Rn.Sl.
;ö  Kuper, Wilfried, Slrqfnscht th-wndvrur ö., r.eu bearbeitete Aufl., C.F. Müller, 2012, 171.
19 Hu an. S. 3b.
•ui» Krey. Rn.32.
21 Krey. Rn.(jg.

J v n a  r  s \rx  V a i »  j r .n ^ T . S ^cc  d  ** • P), - V i r  - W ii
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Diese Deutung des Gewaltbegriffs batte zur Folge, dass das RG z.B. die An
wendung von der Betäubungsmittel nicht als Gewalt wertete, wenn diese Mittel 
dem Opfer gewaltlos beigebracht wurden. D.h. wer einen Schlafenden mit ei
nem Narkotikum betäubte, beging danach keine Nötigung mit Gewalt?5.

Im Österreich!sehen und schweizerischen Strafrecht hat sich der Gewalt
begriffin die gleiche Richtung entwickelt und in der ersten Phase wird er als 
physischer Gewalt verstanden *. In Fällen, in denen eine Reihe mechanischer, 
chemischer Werkzeuge verwendet werden, wurde als Gewalt definiert-'4. In der 
schweizerischen Praxis wird beispielsweise der Einsatz von Tränengas oder an
deren Mitteln und das Hypnotisieren auch als Gewalt betrachtet95.

Gemäß dertraditionellen Auffassung wird Gewalt im türkischen StGB (Nöti
gung §108. nach der Begründung des Artikels) als,die Verwendung physischer 
Kraft gegen die Person, die eine zwingende Wirkung a u f den Willen und das 
Verhalten von ihm oder einem Dritten erzeugt* definiert. Nach dieser Deutung 
des Gewaltbegriffs erfordert die Gewalt eine physische Kraft**. Diese Erklärung 
reicht jedoch im Hinblick auf das gesamte Konzept der Gewalt nicht aus. Denn 
die Bewertung der Gewalt als Zwangsmittel erfordert zudem die Berücksichti
gung ihrer Wirkung auf Gezwungene.

2. Zweite Phase: Gewalt als körperliche Zwangswirkung beim
Opfer zur Ü berw indung e in es gele isteten  oder erw arteten
W iderstandes

Die zweite Phase hat sieh als eine Bewertung des Verhaltens des Täters im 
Rahmen der Gewalt entwickelt, die eine zwingende Wirkung auf den Körper 
des Opfers verursacht-7.

Dieser Ansatz wurde erstmals in Deutschland in den frühen 1900er Jahren 
verteidigt. In diesem Rahmen stellte Winkler fest (1908), wenn die Gewalt als 
Zwangsmittel betrachtet wird, bezeichnend bei der Gewalt ist die erzwunge

ne Krcy. Rn.;«.
2.1 Suutr.tr, Lyane, Oie Gnuall bei der Nöliyitny, neuer wisser.scbuilbr.er V&rlug» Wien, 2002, s. 

54 ff-; Frank ikliünv.anu, Der Begriff cer Gewalt jjy. schweizerische».SUafgeseizbucr., Helbln$ 
ürLichtenhalm, Basel, if)Sf>, 3. 6 ff.

24 Sautr.er. 3. 92.
25 Scbüriaanr., s. 12.
26 Der Kassaurtîomhof r.at die Gewalt in ähnlicher Weise beschrieb«*.: "lit isl klar, data die Angek

lagten Gewalt verwandet, die Verleitung am  Kopf des Opfers verursach!. So verhinderten die 
Angeklagte» das Opfer aus seiner Freibad (türkischer Kassatlonsbof Große Strafkammer. 
V.1-..7.2014.1-133/352). Siehe auch Mehmet Emin Artuk. Ahme: Gfikcen, A. CanerYenidünva. 
Cı?/û Hukuku özel Hükümler, 12. Banı. Ankara 2014.3. 377.

27 Dieses Kriterium :s: ein wesentliches Merkmal der Gewalt unc. ist wichtig, um Gewalt von 
anderen Willcnsbecitiflusscnds und besonders zwanglose Ursachen zu unterscheiden.

iv,5ntul fAolpcl(irl'-'jfjil®: (B: "erris ?;?;■



: äNGANPO.AT 7 9

ne Wirkung59. Es ist nicht erforderlich, dass der geleistete Widerstand erst 
durch Aufbietung körperlicher Kräfte bezwungen wird, cs kann dem erwarte
ten dadurch zuvorgekommen werden, dass man ihn vor vornherein unmöglich 
macht, z.B. Betäubung durch Binden oder Fesseln eines Schlafenden^.

Die Auffassung, die die Gewalt als körperliche Zwangs W irk u n g  auf das Op
fer ansieht, wird in der Praxis auch vom Bundesgerichtshof (BGH),n angenom
men. Nach dieser Entscheidung ist die körperliche Kraft k e in  obligatorisches 
Element, sondern kann sic auch durch die Anwendung der sich direkt auf den 
Körper des Opfers aus wirkenden Werkzeuge ausgeübt werden. In diesem Zu
sammenhang erfasst der Gcwaltbcgriff sowohl das Beibringen von Rausch
und Betäubungsmitteln als auch Narkose und Hypnose etwa zu dem Zweck, 
das Opfer zur Duldung von Straftaten zu zwingen51.

Der Kassationshof der Türkei hat auch in seinen Entscheidungen9* (bei der 
Kaub-§H8tr$tGB-) das Betäubungsmittel als Gewalt akzeptiert. Es ist festzus
tellen. dass diese Annahme das Ergebnis der Aussage des Artikels 148 Abs.3 
trStGB ist: ‘‘Als Gewalt gilt beim Raub jegliches Mittel, dos geeignet ist, das 
Opfer m einenZustand der Bewusstlosigkeit und Wehrlosigkeit zu versetzen.’' 
Dieser Artikel regelt eine hypothetische Gewalt. Anders gesagt ist dies eine be
sondere Regelung und kann nicht verwendet werden, um die allgemeine Bede
utung der Gewalt zu bestimmen.

Im österreichischen- und schweizerischen Strafrecht werden ähnliche Fälle 
als Gewaltanwendung akzeptiert (z.B. Tränengas, Schlafmittel). In Entschei
dungen des Obergerichts der Schweiz besteht jedoch die Tendenz, akustische 
Effekte wie Schreien und Lärmmachen im Rahmen der Gewalt zu bewerten". 
Da sie seelischen Druck auf das Opfer bewirken, sollten sic jedoch nicht als 
Gewalt, sondern als Drohung betrachtet werden54.

Im deutschen Strafrecht ist die Nötigung (mit Gewalt oder Drohung) im 
Straßenverkehr auch möglich (beispielsweise durch zu dichtes Auffahren)55. II

28 Wickler, s. yS, y<>.
29 Winkler, s. 39.
3» BGHSt 4 , 129, ;H, v. 03 .04 ..951 (KJW 1951, *. S32).
31 Möller, s. 13; Cornelia Röthierin. Der Gewalthegriff im Strafrecht -unter besonderer Berück

sichtigung der Sexualefetikte-, München lyfth. s. 53; Rudolf Reagier. Strafrecht Besonderer Teil
II (Delikte gegen die Person und die Allgemeinheit). C.H Beck, München. 2014. §23, Rn.25. 

y2 Bspw. türkischer Ka&sutionsl-.of. 6. Strafsenat, v. 17.1.2012-9^28/232.
33 Jör-g Rehbevg, Kiklaus Sclinid, Andreas Donacsch. Strafi'ccht Hl (Delikte gegen den Fiwcl- 

uen), Ach:e, teilweise neu hearheitete Auf!.. Schultest, Zurich, 211113. §52, .s. 363,364.
’j '  Rehberg, Schmid. Danaeseh. s. y6ij.
35 BGHSt 4, 529. 63 (NJVV .96^1, s. 1426).

J v n a  r  s ir x  V a i »  c* 1 ?  (?). *juxr-50PO
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Hall: Der Angeklagte hatte den vor ihm auf der Überholspur der Autohahn 
fahrenden X durch dichtes Auffahren (bei einer Geschwindigkeit von ca. 105 
km/h) i.V.m. andauernden Schall- und Lichtzeichen bedrängt, und zwar auf 
einer Strecke von 2 bis 3 kın. X hatte schließlich, weil er nervös und unsicher 
geworden war, die Überholspur geräumt. Auf beiden Fahrspuren befand sich 
zur Tatzeit eine ‘'Fahrzeugkette".

Der BGH sah in dem Verhalten des Angeklagten eine Nötigung mit Gewalt 
und fühlte dazu aus3*:

'‘Deswegen liegt es nahe, dass unter derartigen Umständen ein durchs
chnittlicher Kraftfahrer ln  Sorge und Furcht geraten und nervös und fahrun
sicher werden kann. . .In  einem solchen Falle übt der dergestalt Auffahrende 
daher körperlichen Zwang aus und wendet damit Gewalt an”.

Im türkischen Strafrecht werden solche Fälle als Verbrechen der vorsätzlichen 
Gefährdung der Verkehrssicherheit (§179 Abs.2 trStGB) oder Störung des Frie
dens und der Ruhe von Personen angesehen (§123 trStGB}'7.

3. Dritte Phase: “psychischer Zwang” als Gewalt

Nach dem BGH und einem Teil des Schrifttums ist zu fordern, dass die 
Zwangswirkung der Gewalt eine physische Natur hat. Den Hauptanstoß zu 
dieser Annahme, die die dritte Phase in der Entwicklung des strafrechtlichen 
Gewaltbegriffs kennzeichnet, stützt sich auf die Entscheidung des BGH vom 8. 
August 1969^, die als „Laepple-Urteil“ bekannt istaL ln dieser Entscheidung 
wird der Schluss einer Straße durch eine Sitzblockade als Gewalt im Rahmen 
des seelischen Zwanges akzeptiert.

Das Bundesverfassungsgericht (BVcrfG) hat zuletzt 1995 entschieden, dass 
eine so weite Auslegung der Gewalt besonders in Bezug auf Sitzblockade Fälle 
gegen die Verfassung verstößt (gegen Versammlungsfreiheit). Nach BVcrfG 
kann Gewalt nicht weit ausgelegt werden, um jede Art von Gewalteinsatz abzu
decken. Wenn es hier eine Lücke in der Bestrafung gibt, muss sie vom Gesetz
geber geschlossen werden*5.

Nach dieser Entscheidung des BVcrfG beschrieb der BGH das Vorgehen 
des Fahrers als Gewalt, die die anderen Fahrzeuge dazu zwingt, durch plötz
liches Bremsen außerhalb der Verkehrsanforderungen anzuhalten. In dieser

36 BGHSt 4.19. 263.
37 türkischer Kassatior.sho:. .2. Strafsenat, v. 25.10.2011-5602/3661.
3$  BGHSt 2. 23. (KJW i9fi9; s. 1770 ff.).
39 Diskussionen über der. Inhalt des Gewaltgebviffe haben ihren Höhepunkt rr.it der Laepple 

Entscheidung erreich: (Thomas Dingeldey, "Störurg von Vorlesungen", .VStZifj&i, s . 161).
40 BVcrfG 92/1. v. 10.01.1g95 (AVW1995, 5 .  i8i_).
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Entscheidung stellte das BGH fest, dass sich die Entscheidung des IWcrfG 
ausschließlich auf eine weite Auslegung des Gewaltbegriffs im Rahmen von 
Straßensperrungen bezieht. Die Anwesenheit von Demonstranten bei der Ve
ranstaltung, die der Entscheidung der BVerfG unterliegt - die Anwesenheit von 
Demonstranten -  hat einen seelischen Einfluss auf die Fahrer. Dass ein Fahrer 
jedoch absichtlich andere Fahrer durch Bremsen anhält, bedeutet eine direkte 
körperliche Wirkung, Diese Handlung kann als Gewalt akzeptiert werden-“.

Die bislang weiteste Fassung des Gewaltbegriffs gebt auf die Arbeit des Knö
dels zurück. Knödel verzichtet auf das Kriterium der Körperlichkeit der Zwang
swirkung und gelangt zu folgender Definition der nötigenden Gewalt0 :

"... jedes Vorgehen, das bestimmt und geeignet ist. einen tatsächlich geleiste
ten oder als bevorstehend erwarteten Widerstand des 7.1t Nötigenden dadurch 
zu überwinden, dass ihm ohne sein Einverständnis die Willensbildung oder 
die Willensbetätigung unmöglich gemacht oder durch gegenwärtige 'Anfügung 
empfindlicher Obel die. Freiheit der Willensentschließung genommen wird.”

Diese Definition bestimmt den Inhalt der Gewalt auf der Grundlage von zwei 
Faktoren:

i) Ob der Täler direkte körperliche Gewalt gegen das Opfer einsetzt, spielt 
bei der Strafbarkeit des Angriffs keine Rolle. Was hier strafbar ist, ist die »An- 
wendung von Druck in einer Weise, die den Widerstand bricht1''.

ii) Nach der herrschenden Meinung können die Handlungen, die gerade 
durchgeführt werden, aber keine Auswirkungen auf den Körper des Opfers ha
ben, nicht als Gewalt angesehen werden. Sie fallen aber auch nicht unter den 
Begriff der Drohung, da sie das Opfer nicht in seiner zukünftigen, sondern nur 
in seinen momentanen Handlungsweisen beeinflussen. In Bezug auf die Best
rafung kann dies deshalb als eine Lücke angenommen werden".

C. Kritik

Würde die Gewalt als die »Anwendung eines zu diesem Zeitpunkt bewirken
den Übels definiert werden, so wäre es sehr schwierig, die Gewalt von der Bed
rohung zu trennen. Der Hauptgrund für die weite Definition des Gewaltbeg
riffs ist die physische Kraft und die Ausschließung ihrer Auswirkungen auf das 
Opfer. Die Erweiterung der Bestrafung sollte als unvermeidliche Folge dieser 
Definition betrachtet werden.

41 BGHSt 4 , 72n.94.v :V>.0;V-WS(AWW/995. 5. 3-31 ff.).
42 Knodfil, 59.
43 Knödel, s. 64.
<y- Kuodcl, s. 54.
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Die weite Auslegung wird einerseits deni Analogieverbot widerstehen, ande
rerseits wird sie dem Gesetzgeber die Aufgabe auferlegen, jede Verletzung des 
Rechtswegs zu bestrafend

Die weite Auslegung des Gewaltbegriffs sollte deshalb kritisiert werden, weil 
sonst dies heißen würde, als ob es eine Bestimmung im Strafgesetzbuch gibt, 
die besagt, dass „jeder, der die irgendwelche Freiheit von jemandem verletzt, 
wird bestraft

Es ist schwierig zu erklären, wie die in dieser Definition verwendete Anfor
derung, ..erwarteter Widerstand des Opfers". in Bezug auf folgende Fälle-6 ver
wirklicht:

i) Um den lahmen A am Weggehen zu hindern, nimmt B ihm seine Krücken 
weg;

ii) B zerschneidet dem Kraftfahrer A die Reifen oder lässt das Benzin ab, 
damit A nicht wegfahren kann;

in) B, der verhindern will, dass A nach Australien auswandert, entwendet 
die Fahrkarte;

iv) B nimmt dem sterbenden A die Brille weg, damit dieser in der letzten 
Nacht seines Lebens kein neues Testament abfassen kann, oder er entfernt zum 
selben Zweck die elektrischen Sicherungen oder schafft sämtliches Schreibgerät 
weg;

v) Nachdem B den A verschiedentlich vergeblich ersucht hat, das Tennisspi
elen zu unterlassen, gräbt er dessen Platz um.”

Nach meiner Meinung können einige der solchen Verhaltensweisen im Zu
sammenhang mit den verschiedenen Delikten, [z.B. Freiheitsberaubung durch 
Betrug oder mit anderen Mitteln (i), Sachbeschädigung (ii)] bewertet werden.

Ansonsten fuhrt die Auslegung der Gewalt, die auf unter Berücksichtigung 
eines noch nicht bestimmten Verhaltens des Opfers beruht, zur Erweiterung 
der Bestrafung. z.B. im Fall "Wegnehmen die Brille, um das Schreiben des Wil
lens zu verhindern” ist es möglich, dass das Opfer darauf verzichtet, das Testa
ment zu schreiben. Die Bestrafung dieses Verhaltens birgt die Gefahr, vorbe
reitende Handlungen zu bestrafen, ln dieser Hinsicht ist es notwendig, dieses 
Verhalten nur im Zusammenhang mit Diebstahl zu bewerten.

Ähnlich kritisiert Uüffke zu Recht die weite Auslegung des Gewalt-

45 Geschütztes Rechtsgu: kamt nur eir. Aiulegungsniittel zur TativMandsniäßigkeit eines Ver
haltens sein. (Su.lii Dönuiezer, Sahir Eratan, iVozori ve Tatbiki Ceza Hukuku Genet Kısmı C.I, 
Yenicen Gözden Geçirlimi« y. Bası. İstanbul. 1985, kn.471).

46 Kaodcl. s. 48.
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begriffe“7: “Zwei Jura Studenten zur Anfertigung einer Hausarbeit aus der 
Universitätsbibliothek eine bestimmte Abhandlung. Der eine kommt dem an
deren zuvor und leiht sich das Buch als erster aus. Hier ist dein zweiten die 
entsprechende Willensbetätigung unmöglich gemacht worden. Sofern der zwe
ite nur absichtlich gehandelt hat, läge nach Knödel (nach weiter Auslegung) 
Gewalt aus.”

Also sollte Gewaltbegriff nicht in einer Weise angesprochen werden, die die 
Grenzen dieses Begriffs erweitert.

D. Eigene Begriffsbestimmung

Nach meiner Meinung soll die Gewalt nach einem engen Verständnis dar
gestellt werden. Daraus sowie den oben genannten Diskussionen über den Beg
riff der Gewalt ergibt sich die folgende Definition, die sowohl “vis absoluta'’ als 
auch “vis compulsiva” umfasst:

“Getue/fr ist die vollständige rechtswidrige Beseitigung der Willensbildung 
oder Willensbetätigung des Opfers, indem eine körperliche Kraft des Täters 
direkt a u f das Opfer verwendet (vis absoluta) oder mit der rechtswidrigen 
körperlichen Kruft des Täters das Opfer zu einer Handlung, Duldung oder 
Unterlassung nötigt wird (vis compulsiva)'’

F a z it

Es gibt keinen Unterschied zwischen Körperverletzung und Nötigung aufier 
dem „Zweck der Tat”4*, ln der Begründung zu §108 trStGB (Nötigung) wird 
dies wie folgt hervovgehoben:

„Nötigung stellt auch das Verbrechen der vorsätzlichen Körperverlebrung 
dar. Im Gegensatz zur Körperverletzung wird die Nötigung jedoch auf die 
Person angewendet, um ein Tun, Unterlassen oder eine Duldung zu erreic
hen

Es ist etwas Positives, den Inhalt der Gewalt dadurch zu bestimmen, indem 
sie in der Verbindung mit Körperverletzung geregelt wird. Im deutschen Recht 
gibt es sowohl in der Lehre als auch in der Praxis ernsthafte Debatte, vor allem 
deswegen, wreil es im deutschen Recht keine solche Entschlossenheit gibt und 
dies führte zu Ungewissheit und einer sehr breiten Diskussion über dem Begriff 
der Gewalt'“-.

47 Bernhard Haffk«, "Gewaltbegi-ifT.mJ Verwert id 1 k<-i-_sk' ansel ', ZStW  84 (1972), s. 37.
4a Koca, s . -.42.
49 Är.cilich sieze Mahmut Koca, ilhr.it Üzülmez, Ceza Hukuku Özet llükiim ter, 3. Baskı. Ankara 

2016. s. 590.
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